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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht; die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise
Änderung und ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 108 AsylG sowie
Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 und Art. 52 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist einzutreten.

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, wo sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften
Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu
werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den
frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 3.2



Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 3.3
Für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist nicht nur der Zeitpunkt der Ausreise aus
dem Heimatstaat, sondern auch die Situation zum Zeitpunkt des Asylentscheids
massgebend (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4 S. 38; Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2005 Nr. 18). Wer sich darauf beruft,
dass durch sein Verhalten nach der Ausreise eine Gefährdungssituation geschafft worden
sei, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend. Sind diese nachgewiesen oder zumindest
glaubhaft gemacht, begründen sie zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3
AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon,
ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1
S. 352).

E. 4
Der Prüfung eines derivativen Anspruchs auf Anerkennung als Flüchtling im Sinne von Art.
51 AsylG geht die Prüfung der originären Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG vor
(Art. 37 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR
142.311]). Im Folgenden ist deshalb zunächst zu prüfen, ob eine begründete Furcht der
Beschwerdeführerin aus Gründen, welche nicht ausschliesslich aus der geltend gemachten
Partnerschaft mit T.H.W.B abzuleiten sind, vor asylrelevanter Verfolgung in ihrem
Heimatstaat vorliegt.

E. 4.1
Begründete Furcht vor einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG liegt dann vor, wenn
konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht beziehungsweise werde sich - aus
heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen.
Dabei genügt es nicht, dass diese Furcht lediglich mit Vorkommnissen oder Umständen, die
sich früher oder später möglicherweise ereignen könnten, begründet wird. Ob in einem
bestimmten Fall eine solche Wahrscheinlichkeit besteht, ist aufgrund einer objektivierten
Betrachtungsweise zu beurteilen. Es müssen damit hinreichende Anhaltspunkte für eine
konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage
Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Dennoch
ist für die Bestimmung der begründeten Furcht nicht allein massgebend, was ein hypo-
thetischer Durchschnittsmensch in derselben Situation empfinden würde. Diese rein
objektive Betrachtungsweise ist zusätzlich durch das von der betroffenen Person Erlebte
und das Wissen um die Konsequenzen in vergleichbaren Fällen zu ergänzen. Die Furcht vor
künftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem
Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch
aktuell sein. Schliesslich muss feststehen, dass die von einer Verfolgung bedrohte,
asylsuchende Person über keine innerstaatliche Fluchtalternative verfügt (vgl. EMARK
2005 Nr. 21 E. 7.1).



E. 4.2
In der Beschwerde wird dazu vorweg auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
(...) verwiesen: Die gängige Rekrutierungspraxis der eritreischen Behörden mittels
landesweiter Razzien führe dazu, dass sich gegenwärtig kaum eine wehrdienstpflichtige
Person der Rekrutierung entziehen könne; bei Razzien müsse sich jede Person mit einer
sogenannten Menkesakesi, eine Art Identitätskarte mit Vermerken über den Stand des
Nationaldienstes, ausweisen; wer über keinen solchen Ausweis verfüge oder bei Vorzeigen
als Nationaldienstsäumiger erkannt werde, werde festgenommen und teils erst nach
mehrwöchiger Haftzeit einer militärischen Einheit zugeteilt. Sodann wird in der
Beschwerde auf ein weiteres Urteil vom (...) verwiesen, wonach eine Person mit Jahrgang
(...) dem Personenkreis zuzuordnen sei, der nach eritreischem Recht zur Leistung des so
genannten nationalen Dienstes verpflichtet sei, wobei die Landesabwesenheit der
betreffenden Person seit dem Jahr (...) keine zuverlässige Basis für die Annahme einer
Dienstbefreiung darstelle. Vorliegend befinde sich die Beschwerdeführerin seit dem Jahr
(...) nicht mehr in Eritrea. Ihre Mutter sei mit ihr in den Sudan ausgereist, um sie vor dem
Militärdienst in E._______ zu schützen. Die Beschwerdeführerin sei im
militärdienstpflichtigen Alter. Nach einer Rückreise nach Eritrea würde sie ohne Zweifel in
den Militärdienst eingezogen und käme - wenn überhaupt - Jahre lang nicht mehr frei.
Mithin liege eine asylrelevante Verfolgung vor, weshalb die Beschwerdeführerin als
Flüchtling anzuerkennen und ihr in der Schweiz Asyl zu gewähren sei.

E. 4.3
Die Rekrutierungspraxis der eritreischen Behörden wird in der Beschwerde unter
Bezugnahme auf die beiden zitierten Urteile des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich
zutreffend wiedergegeben. Indes ist dazu Folgendes zu bemerken: Im Urteil (...), welches
eine eritreische, zum Kreis der wehrdienstpflichtigen Personen zählende Staatsangehörige
betrifft, welche ihren Heimatstaat in Kindesalter verlassen hatte und sich fortan im Sudan
aufhielt, wurde die Asylgewährung nicht eigentlich mit der Gefährdung bei einer allfälligen
Rekrutierung begründet, sondern mit der (...) Reflexgefährdung wegen der
oppositionspolitischen Tätigkeit ihres im Sudan über den Flüchtlingsstatus verfügenden (...)
für M.______ und ihrer Heirat mit einem (...). Derweil betrifft das Urteil (...) einen auf (...)
gestützten, (...) betreffenden Nichteintretensentscheid des BFM, welcher mit der
Begründung kassiert wurde, dass aufgrund des Umstandes, dass die eritreische Ausländerin
grundsätzlich dem zur Leistung des nationalen Dienstes verpflichteten Personenkreis
zuzuordnen sei, Hinweise auf Verfolgung, die nicht zum Vornherein haltlos seien, bejaht
wurden, welche durch die Vorinstanz zu prüfen seien. Daraus ergibt sich, dass es der
Beschwerdeführerin auf der Grundlage des vorliegend zu beurteilenden Sachverhalts allein
unter Bezugnahme auf die beiden erwähnten Urteile des Bundesverwaltungsgerichts nicht
gelingt, den Nachweis der originären Flüchtlingseigenschaft zu erbringen. Sodann ist auch
eine Reflexverfolgung im Zusammenhang mit B._______ zu verneinen (vgl. E. 5).
Vielmehr ist an dieser Stelle auf EMARK 2006 Nr. 3 zu verweisen. Gemäss der mit diesem
Grundsatzurteil begründeten Praxis, welche weiterhin Geltung hat, ist im eritreischen
Kontext die Furcht vor einer Bestrafung wegen Dienstverweigerung oder Desertion
begründet, wenn die betroffene Person in einem konkreten Kontakt zu den Militärbehörden
stand, wobei ein solcher regelmässig anzunehmen ist, wenn sie im aktiven Dienst stand und
desertierte, und ist darüber hinaus jeglicher Kontakt zu den Behörden relevant, aus dem
erkennbar wird, dass die betroffene Person rekrutiert werden sollte. Vorliegend wird von



der Beschwerdeführerin kein derartiger Kontakt geltend gemacht. Namentlich gilt es zu
beachten, dass mangels eines solchen Bezugs kein Anlass für begründete Furcht vor
ernsthaften Nachteilen besteht, auch wenn die betroffene Person - wie die
Beschwerdeführerin - im dienstfähigen Alter ist und ihren Nationaldienst noch nicht
absolviert hat. Solche Personen müssen allenfalls befürchten, für den Nationaldienst
rekrutiert zu werden, was, für sich genommen, nicht die nach Art. 3 AsylG erforderliche
Intensität aufweist (vgl. EMARK a.a.O. E. 4.10 S. 40). Demzufolge erfüllt die
Beschwerdeführerin die originäre Flüchtlingseigenschaft nicht. Diese wurde durch die
Vorinstanz zu Recht verneint.

E. 5
Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge
anerkannt und erhalten Asyl, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen (Art. 51
Abs. 1 AsylG).

E. 5.1
Das BFM kam in der angefochtenen Verfügung vom 14. Oktober 2010 zum Schluss, dass
es sich bei B._______ und der Beschwerdeführerin nicht um ein Ehepaar handle und
offenkundig geworden sei, dass sie weder in einem gemeinsamen Haushalt gelebt hätten
noch durch Flucht getrennt worden seien. Dieser Einschätzung ist beizupflichten. Dagegen
wird in der Beschwerde Folgendes eingewendet: Bei dem von B._______ ursprünglich
angegebenen Vornamen der Beschwerdeführerin N.______ handle es sich um deren
Taufnamen und bei O.______ um den Geburtsnamen. B._______ habe eine lange,
kräfteraubende Reise hinter sich gehabt, als er in C._______ um Asyl nachgesucht und die
Angaben seiner Ehefrau gemacht habe. Insbesondere habe er sich zu Fuss von P._______
nach Q._______ begeben und sich gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand
befunden. Auch sei er völlig übermüdet gewesen und hätte deshalb den falschen Taufnamen
und ein falsches Geburtsdatum der Beschwerdeführerin angegeben. Sowohl diese als auch
B._______ bekundeten grosse Mühe mit dem Auseinanderhalten von Daten. Die Frage, wie
lange sich die beiden vor der Heirat gekannt hätten, könne je nach Interpretation anders
beantwortet werden. Die verschiedenen Adressen, an denen die Beschwerdeführerin bei der
Familie von B._______ gewohnt habe, seien darauf zurückzuführen, dass sich das Haus an
(...) befinde und an (...) verschiedene Strassen grenze. B._______ habe den Sudan
fluchtartig verlassen müssen, weil ihm eine Deportation nach Eritrea gedroht habe.
Demnach sei das Ehepaar durch die Flucht von B._______ getrennt worden.

E. 5.2
Auch diese Ausführungen in der Beschwerdeeingabe vermögen zu keiner anderen
Beurteilung zu führen. Vorweg kann auf die diesbezüglichen Erwägungen in der
angefochtenen Verfügung verwiesen werden, welche sich nach einer Überprüfung der
Akten als zutreffend erweisen (vgl. Sachverhalt Bst. C). Zudem steht der angebliche
Fussmarsch von P._______ nach Q._______ in Widerspruch zur Aussage von B._______
anlässlich der Befragung vom (...) im EVZ, wonach er von P._______ per (...) an einen
unbekannten Ort und von dort per (...) an einen weiteren unbekannten Ort gefahren sei; dass
eine Übermüdung und ein schlechter Gesundheitszustand von B._______ anlässlich von
dessen Befragung im EVZ die Ursache für die Nennung eines falschen Namens und
Geburtsjahrs der Beschwerdeführerin bilden, erscheint auch insoweit unwahrscheinlich, als
B._______ anlässlich der kantonalen Befragung vom (...) an diesen falschen Personalien



festhielt. B._______ gab auch zu Protokoll, er sei kinderlos, habe Eritrea am (...) verlassen
und sich in der Folge während Monaten (d.h. bis zirka [...]) im Sudan aufgehalten, bevor er
von dort nach R._______ weitergereist sei, wo er in der Folge mehr als (...) Jahre geblieben
sei. Dies steht in Widerspruch sowohl zu seiner Aussage, wonach er die
Beschwerdeführerin letztmals im (...) im Sudan gesehen habe, als auch zur Heiratsurkunde,
derzufolge die religiöse Heirat am (...) in F._______ stattgefunden hat. Abgesehen davon ist
auch in dieser religiösen Urkunde der von B._______ genannte Taufname bei den
Personalien der Braut nicht verzeichnet, entspricht deren Unterschrift nicht derjenigen der
Beschwerdeführerin und weist das Dokument bezüglich des Monats des Heiratsdatums
Auffälligkeiten auf, weshalb die Urkunde als Gefälligkeitsschreiben ohne Beweiswert zu
qualifizieren ist. Auch kann die Beschwerdeführerin, welche sich eigenen Angaben zufolge
seit dem Jahr (...) bis zum (...) ununterbrochen im Sudan aufhielt, entgegen ihrer Aussagen
B._______ nicht bereits seit (...) Jahren vor der Heirat gekannt haben, wenn sich dieser
während lediglich (...) Monaten im Sudan aufgehalten haben soll, was wiederum in
Widerspruch zur Aussage von B._______ steht, er habe die Beschwerdeführerin (...) Monat,
nachdem er sie zirka im (...) in einem T(...) kennengelernt habe, geheiratet (...). Unter diesen
Umständen erweist sich auch der Einwand, das Haus in welchem die Beschwerdeführerin
mit B._______ zusammen gewohnt habe, befinde sich an (...) mit drei verschiedenen
angrenzenden Strassen, als unbehelflich. Schliesslich erklärte B._______ gegenüber der
Polizei, als er am (...) im Zusammenhang mit (...) angehalten wurde, er habe in Eritrea
beziehungsweise in Italien eine kranke Frau und ein Kind, nachdem er anlässlich der
kantonalen Befragung vom (...) noch bestätigt und erklärt hatte, er sei kinderlos und habe
seine Ehefrau letztmals im (...) in F._______ gesehen. Nach dem Gesagten erweist sich die
geltend gemachte Partnerschaft zwischen der Beschwerdeführerin und B._______ sowie die
Trennung von diesem durch Flucht als unglaubhaft. Mithin sind die Voraussetzungen für
den Einschluss der Beschwerdeführerin in die Flüchtlingseigenschaft von B._______
beziehungsweise die Gewährung von Familienasyl gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG nicht
erfüllt. Das BFM hat somit auch das das Familienasylgesuch zu Recht abgelehnt.

E. 6
Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch die Ausreise aus dem Heimatstaat -
mithin wegen subjektiver Nachfluchtgründe - bei einer Rückkehr befürchten müsste,
ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden.

E. 6.1
Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes
(sogenannte Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland oder eine aus der
Sicht der heimatstaatlichen Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigung, wenn diese
Komponenten die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Durch Republikflucht
zum Flüchtling wird, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen
konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des Staates
ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG darstellen. Die vom Gesetzgeber bezweckte
Bestimmung subjektiver Nachfluchtgründe als Asylausschlussgrund verbietet ein Addieren
solcher Gründe mit Fluchtgründen vor der Ausreise, die für sich allein nicht zur
Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausreichen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352).
Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft
machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. EMARK 2000 Nr. 16 E. 5a).



E. 6.2
Die eritreischen Ausreisebestimmungen sind äusserst restriktiv und legale Ausreisen sind
nur mit einem gültigen Reisepass und einem entsprechenden Ausreisevisum möglich (vgl.
Art. 11 der "Proclamation No. 24/1992"), wobei gemäss den Erkenntnissen des
Bundesverwaltungsgerichts Männer bis zum Alter von 54 Jahren und Frauen bis 47 Jahre -
d. h. bis zur altersbedingten Beendigung der allgemeinen Wehrpflicht - grundsätzlich von
der Visumserteilung ausgeschlossen sind. Das illegale Verlassen des Landes wird als
Zeichen politischer Opposition erachtet und hart bestraft (vgl. Art. 29 der "Proclamation
No. 24/1992"). Das Datum der Ausreise der Beschwerdeführerin aus Eritrea ist nicht belegt.
Gemäss ihren unbestrittenen Angaben und offensichtlich auch nach Auffassung des BFM -
welches ihre Nationalität während des gesamten Verfahrens stets mit Eritrea bezeichnet hat
- ist sie eritreische Staatsangehörige und hat Eritrea im Alter von (...) Jahren in Begleitung
ihrer Eltern in Richtung Sudan verlassen, um den Einzug zum nationalen beziehungsweise
Militärdienst zu verhindern. Sie ist zum heutigen Zeitpunkt (...) Jahre alt. Hinweise, wonach
sie Eritrea den restriktiven Bestimmungen zum Trotz auf legale Weise, mithin mit einem
behördlichen Ausreisevisum, hätte verlassen können, liegen keine vor; vielmehr ist von
einer mit überwiegender Wahrscheinlichkeit illegal erfolgten Ausreise auszugehen. Da sie
damit einen Grund gesetzt hat, bei einer Rückkehr Opfer flüchtlingsrechtlich relevanter
Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG zu werden, ist das Bestehen
subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu bejahen. Sie erfüllt somit die
Flüchtlingseigenschaft; vom Asyl bleibt sie jedoch gemäss Art. 54 AsylG ausgeschlossen.

E. 7.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Gemäss Art. 32 Bst. a
AsylV 1 wird die Wegweisung nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer
gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist.

E. 7.2
Die Beschwerdeführerin verfügt bis zum jetzigen Zeitpunkt weder über eine
ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer
solchen. Die Wegweisung wurde daher zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2008/34 E. 9.2 S.
510; EMARK 2001 Nr. 21).

E. 8.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]). Gemäss ständiger Rechtsprechung sind die genannten drei Bedingungen für einen
Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung alternativer Natur. Sobald eine davon erfüllt ist,
ist der Vollzug als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit der
betroffenen Person in der Schweiz gemäss den Bestimmungen über die vorläufige
Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4 S. 748; EMARK 2006 Nr. 6 E. 4.2 S. 54
f.).

E. 8.2



Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet sind oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK,
SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10.
Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der
Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen
werden.

E. 8.3
Vorliegend ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass die Beschwerdeführerin
aufgrund des Bestehens subjektiver Nachfluchtgründe eine begründete Furcht vor
zukünftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft machen konnte. Der Vollzug
der Wegweisung nach Eritrea erweist sich daher wegen drohender Verletzung des
flüchtlingsrechtlichen Gebots des Non-Refoulements (Art. 5 AsylG) und auch mit Blick auf
Art. 3 EMRK als unzulässig, da davon ausgegangen werden muss, dass die
Beschwerdeführerin im Falle ihrer Rückkehr nach Eritrea mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit menschenrechtswidriger Behandlung ausgesetzt wäre. Der Vollzug der
Wegweisung erweist sich deshalb als unzulässig (Art. 83 Abs. 3 AuG), so dass der
Beschwerdeführerin die vorläufige Aufnahme in der Schweiz zu gewähren ist.

E. 9
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten insoweit gutzuheissen, als auf Anerkennung als
Flüchtling und Gewährung der vorläufigen Aufnahme befunden wurde. Die Ziffern 1, 4 und
5 des Dispositivs der Verfügung des BFM vom 14. Oktober 2010 sind somit aufzuheben
und die Vorinstanz ist anzuweisen, die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 44 Abs. 2
AsylG als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 10
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wäre der Beschwerdeführerin grundsätzlich ein
reduzierter Anteil der Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Da aufgrund
der Aktenlage weiterhin von der prozessualen Bedürftigkeit der Beschwerdeführerin
auszugehen ist, ist das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne
von Art. 65 Abs. 1 VwVG in diesem Umfang gutzuheissen und von der Erhebung von
Verfahrenskosten abzusehen.

E. 11
Der vertretenen Beschwerdeführerin ist angesichts ihres teilweisen Obsiegens in
Anwendung von Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 und 2 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
(VGKE, SR 173.320.2) eine praxisgemäss um (...) reduzierte Entschädigung für die ihr
notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzusprechen. Eine Kostennote wurde bisher
nicht zu den Akten gereicht. Auf das Nachfordern einer solchen kann indes verzichtet
werden, da sich der notwendige Vertretungsaufwand aufgrund der Akten hinreichend



zuverlässig abschätzen lässt (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Gestützt auf die in Betracht zu
ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 8-13 VGKE) ist der Beschwerdeführerin zu Lasten
der Vorinstanz eine um einen Drittel reduzierte Parteientschädigung von Fr. (...) (inklusive
Auslagen und allfällige Mehrwertsteuer) zuzusprechen.
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